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Gebührenkalkulation für die Kinderbetreuungseinrichtungen 

zur Berechnung der Gebührenobergrenzen 

 

 
A. Einnahmen / Ausgaben 

 
Aufwendungen (ohne Investitionen):              2.126.598,00 € 

davon Personalkosten:                1.380.981,00 € 

 

Erträge (ohne Investitionszuweisungen/Gebühren):    694.145,00 € 

davon Zuschüsse und Zuweisungen:       668.945,00 € 

 

Fehlbetrag:                 1.432.453,00 € 

 

 

B. Gebührenkalkulation bei Regelbelegung 

 

1. Bemessungsfaktoren Betreuungsplätze bei Regelbelegung 

 

Regelgruppen      25 Plätze x Bemessungsfaktor 1,0 =    25,0 

Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten  88 Plätze x Bemessungsfaktor 1,2 =  105,6 

Gruppen mit Ganztagesbetreuung   20 Plätze x Bemessungsfaktor 1,8 =    36,0 

Kleinkindgruppen     30 Plätze x Bemessungsfaktor 2,5 =    75,0 

 

Summe Bemessungseinheiten Betreuungsplätze insgesamt:               241,6 

 

 

2. Kostendeckung pro Bemessungseinheit bei Regelbelegung 

 

Fehlbetrag 1.432.453,00 € ./. 241,6 Bemessungseinheiten Betreuungsplätze     5.929,03 €/ Jahr 

 

 

3. Gebührenobergrenzen (100 % Kostendeckung) Regelbelegung 

 

Regelgruppe:    5.929,03 €/ Jahr x 1,0 =  5.929,03 €/ Jahr → 494,09 €/Monat 

Gr. verlängerte Öffnungszeiten:     5.929,03 €/ Jahr x 1,2 =  7.114,84 €/Jahr → 592,90 €/Monat 

Gr. mit Ganztagesbetreuung:        5.929,03 €/ Jahr x 1,8 = 10.672,25 €/Jahr → 889,35 €/Monat 

Kleinkindgruppe:           5.929,03 €/ Jahr x 2,5 = 14.822,58 €/Jahr → 1.235,21 €/Monat 

 

 

C. Gebührenkalkulation bei Maximalbelegung 

 

1. Bemessungsfaktoren Betreuungsplätze bei Maximalbelegung 

 

Regelgruppen      28 Plätze x Bemessungsfaktor 1,0 =    28,0 

Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten  98 Plätze x Bemessungsfaktor 1,2 =  117,6 

Gruppen mit Ganztagesbetreuung   20 Plätze x Bemessungsfaktor 1,8 =    36,0 

Kleinkindgruppe     30 Plätze x Bemessungsfaktor 2,5 =    75,0 

 

Summe Bemessungseinheiten Betreuungsplätze insgesamt:               256,6 



 

2. Kostendeckung pro Bemessungseinheit bei Maximalbelegung 

 

Fehlbetrag 1.432.453,00 € ./. 256,6 Bemessungseinheiten Betreuungsplätze     5.582,44 €/ Jahr 

 

 

3. Gebührenobergrenzen (100 % Kostendeckung) bei Maximalbelegung 

 

Regelgruppe:            5.582,44 €/ Jahr x 1,0 =   5.582,04 €/Jahr →  465,20 €/Monat 

Gr. verlängerten Öffnungszeiten:  5.582,44 €/ Jahr x 1,2 =  6.698,93 €/Jahr →   558,24 €/Monat 

Gr. mit Ganztagesbetreuung:       5.582,44 €/ Jahr x 1,8 =  10.048,39 €/Jahr →   837,37 €/Monat 

Kleinkindgruppe:                 5.582,44 €/ Jahr x 2,5 =  13.956,10 €/Jahr →   1.163,01 €/Monat 

 

 

 

Anmerkungen zur Kalkulation:  

 

 Kalkulationen gehen davon aus, dass sowohl bei der Berechnung der Regel- als auch der 

Maximalbelegung sämtliche Plätze in der jeweiligen Betreuungsform über das ganze Jahr 

hindurch belegt sind. Da dies in der Praxis jedoch nicht immer der Fall ist, reduziert sich 

hierdurch der Kostendeckungsgrad. 

 

 Für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern in altersgemischten Gruppen muss nach der 

Betriebserlaubnis je Kind unter 3 Jahren gegenüber der Regelgruppe ein Kindergartenplatz 

unbesetzt bleiben. Deshalb erfolgt hier ein Zuschlag von 100 %. 

 

 Kalkulationen bei Gruppe mit Ganztagesbetreuung jeweils ohne Kosten für das Mittagessen. 
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